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RS OGH 1956/10/3 1Ob523/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1956

Norm

EO §36 Z1 Aa

EO §355 Abs1 XVIII

Rechtssatz

Verbot an den Verp3ichteten, seine Erzeugnisse im Detailhandel abzusetzen. Wenn der Verp3ichtete es zuläßt, daß

seine Gattin in den bisherigen Verkaufräumen durch sein Personal in der gewohnten Weise Fabrikserzeugnisse an

Privatpersonen, insbesondere Landwirte, verkaufte, liegt darin eine offenkundige Umgehung des Verbotes.
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